
Profiloberstufe 

Abitur 

Hinweis: 

Diese Darstellung der Bestimmungen und Regelungen ist nach bestem Wissen zusammengestellt 

worden. Rechtlich verbindlich ist allerdings nur die Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb 

der allgemeinen Hochschulreife (APO-AH) in der jeweils gültigen Fassung. 

Siehe: http://www.hamburg.de/contentblob/1332736/b9df7f3cf3446491805187b09c10eba9/data/bsb-apo-ah-18-03-2009.pdf 



Informationen 

• Wahl der Abiturprüfungsfächer 

• Abiturprüfung 

• Allgemeine Hochschulreife 

• Wahlbogen für die Prüfungsfächer 



Wahl der Abiturprüfungsfächer 

• Wahl zum Beginn des 3. Semesters 

• Mindestens zwei der drei Kernfächer sind PF 

• Mindestens ein Kernfach schriftlich auf erhöhtem 

Niveau 

• Profilgebendes Fach (eA) ist PF 

• Wenn profilgebendes Fach als Präsentations-

prüfung – dann müssen 2 Kernfächer auf 

erhöhtem Niveau schriftl. geprüft werden. 

• Die drei Aufgabenfelder müssen abgedeckt sein 

 

 



Abiturprüfung 

3 schriftliche Prüfungen 

 
• Zulassung am Ende des 4. 

Semesters 

• Zentrale Prüfungen in fast 
allen Fächer bis auf 
ästhetische und bilinguale 
Fächer (hier dezentrale 
Prüfungen) 

• Prüfungsdauer: eA - 5 h  

                           gA - 4 h 

• Mündliche Nachprüfungen 
möglich bei Notenabwei-
chung um mind. 4 Punkte 
von der Vornote der 
Semester 1 bis 4 

1 mündliche Prüfung 

 
• Zulassung mit der Mitteilung 

der schriftlichen 
Prüfungsergebnisse 

• 30 Minuten mündliche 
Prüfung nach 30 minütiger 
Vorbereitung zu zwei 
Semesterschwerpunkten 

 oder 

• mediengestützte Präsentation 
10 Minuten + Prüfungsge-
spräch 20 Minuten 

 



Hochschulreife 

• Block 1 (Kursergebnisse) 

mindestens 200 Punkte 

 

• Block 2 (Prüfungsergebnisse) 

mindestens 100 Punkte 

 



Block 1 
• Mindestens 32 und max. 40 Semesterergebnisse müssen eingebracht 

werden: 

 1. Alle Ergebnisse aus den drei Kernfächern 

 2. Alle Ergebnisse des Profilfaches, das Prüfungsfach (PF) ist 

 3. Alle Ergebnisse des weiteren PF, sofern nicht unter 1. und 2. schon 
 eingebracht 

 4. Die Ergebnisse aus vier Semestern in einem künstlerischen Fach 

 5. Die Ergebnisse aus vier Semestern in einem gesellschaftswissen-
 schaftlichen Fach 

 6. Die Ergebnisse aus vier Semestern in einem naturwissenschaftlichen 
 Fach 

 (4.-6. gilt nur, sofern nicht schon unter 2. oder 3. eingebracht) 

• Weitere Ergebnisse können eingebracht werden (musikpraktische Kurse 
max. 3 Ergebnisse zusätzlich zu den mind. 32 übrigen Ergebnissen) 

• Doppelte Wertung: 

 1. Ergebnis des profilgebenden Fachs, das PF ist 

 2. Ergebnis eines Kernfachs (eA), das schriftliches PF ist 

  

• Block 1 nicht mehr als ein Fünftel (= max. 8) der eingebrachten Ergeb-
nisse mit weniger als 05 Punkten; kein Ergebnis darf 0 Punkte betragen 



Block 1 - Berechnung 

• E I = Ergebnis aus Block 1 

• P = Summe der erreichten Ergebnisse inkl. doppelte Wertung 

• S = Zahl der Semesterergebnisse inkl. doppelte Wertung 
(mindestens also 40, höchstens 48) 

 



Block 2 

• Ergebnisse der Abiturprüfungen in 

fünffacher Wertung 

• In zwei der vier Fächer (darunter ein Fach 

mit eA) müssen mindestens 05 Punkte 

erreicht werden 

• Bei mündlichen Nachprüfungen zählt das 

Ergebnis der schriftlichen Prüfung 2/3, das 

der mündlichen Prüfung 1/3 

 



Block 2 - Berechnung 

• E II = Ergebnisse der Abiturprüfungen  

• PF 1 = Prüfungsfach 1 



Gesamtqualifikation 

Block 1 + Block 2 = Gesamtqualifikation 

 



Viel Erfolg! 



Wahlbogen für die Prüfungsfächer 



FRAGEN??? 


